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Die bürgerlichen Rechte der Frau
Die Vorstandsmitglieder des Club Hrotsvit (Schweiz. Verband kath.

Frauen für Literatur, Journalistik und Kunst) haben in ihrer Sitzung
vom 1. Dezember 1957 einstimmig beschlossen, dem Aktionskomitee für
die bürgerlichen Rechte der Frau beizutreten. Zu diesem Beschluss mag
eine kleine Glosse hier Platz finden: Pseudohistoriker pflegen zuweilen

gern in larmoyanten Tiraden sich über die Schlechtigkeiten des Absolu-
tismus im allgemeinen und im besondern über jenen in der alten Eid-
genossenschaft zu ergehen, weil der letztere die politischen Rechte ei-

nem kleinen oligarchischen Kreise vorbehalten hatte, so dass die söge-
nannten Untertanen vom politischen Mitbestimmen ausgeschlossen waren.
Es bildet dies Gegenstand ziemlich hypokriten Jammerns, indes die näm-
liehen „Demokraten" dem grossen Teil des Volkes — den Frauen —-, die
nach Verfassung gleichberechtigt sein sollten (vgl. „keine Vorrechte der

Person"!), ebendiese Rechte stur verweigern und dafür ziemlich lächer-
liehe Begründungen, sogar solche angeblich religiöser Art, ins Feld füh-
ren. Die angeblich religiösen Argumente sind von weitblickenden Theolo-

gen längst ad absurdum geführt worden. Die Frage ist daher wohl er-
laubt, wie lange noch sich solche „Herren", nach absolutistischen Prinzi-
pien!, zu gebärden und ihren Mangel an Logik zum Gespött der zivili-
sierten Welt zu machen gedenken Es geht uns keineswegs um unfrauliebe
Ansprüche, sondern um Gerechtigkeit für so viele, im Erwerbsleben
Alleinstehende, <A'e «wr darzow inerte«, irei/ zbre

„bAöwme" wizT/ zw /zzrcbfe» Zzrzizzc/V / Ag. v. S.

„Anny Hug" Heim
(BSF) Für viele junge Mädchen, die noch nicht recht wissen, wel-

chem Beruf sie sich zuwenden sollen, bildet der Jahreskurs im „Anny
Hug" Heim einen idealen Uebergang von der Schulzeit zur Berufslehre.

Dieses Heim für hauswirtschaftliche Praktikantinnen besteht seit drei
Jahren und erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Nicht nur die Haus-

frauen, bei denen die Praktikantinnen dreimal wöchentlich einen halben
oder einen ganzen Tag arbeiten, sind über diese Lösung des so schwieri-

gen Haushalthilfen-Problems glücklich. Auch den jungen Mädchen be-

deutet der Praktikantinnenkurs im „Anny Hug" Heim sehr viel: mit sei-

ner Arbeit in Familien, wo sie sich praktisch üben und anpassen lernen
können, und mit den anregenden Kursen und Anleitungen für die Haus-

arbeit, für Lebenskunde und Freizeitgestaltung. So wird neben einer gu-
ten hauswirtschaftlichen Schulung auch die persönliche und Charakter-
liehe Entwicklung gefördert, während das Leben im Heim mit seinen

gemeinsamen Ausflügen, Theaterbesuchen, Sing- und Bastelabenden und
der Möglichkeit der Aussprache mit Leiterin und Kameradinnen ein ge-
sundes Mittel gegen Heimweh und die Gefahren der Grosstadt ist. Gera-
de das letztere wird von Eltern, die ihre Töchter zum erstenmal fern von
daheim wissen, besonders geschätzt.
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